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I
Magazin

Arbeitssicherheit
Sécurité au travail

Stand der Arbeiten zur Umsetzung der

Anforderungen der Spezial-Richtlinie
Nr. 6508 der EKAS bei den
Mitgliedsunternehmen des VSE

(Gr) Im Juli 1997 konnte der

VSE die Mitgliedslinternehmen
orientieren, dass die von der

Kommission für Sicherheit
erarbeitete Modellösung zur
Umsetzung der Anforderungen der

Spezial-Richtlinie Nr. 6508 der

EKAS (Eidgenössische
Koordinationskommission für
Arbeitssicherheit) von der EKAS

genehmigt wurde. Gleichzeitig
wurden sie aufgefordert, die

dazu erstellte Arbeitsmappe,
die wie praktisch alle

Dokumente, welche die
Arbeitssicherheit betreffen, in den

drei Landessprachen Deutsch,
Französisch und Italienisch
erhältlich ist, zu kaufen. Der
Preis dieser Arbeitsmappe, die

für die Ausführung der
entsprechenden Arbeiten als Werkzeug

dient, wurde mit 100

Franken offeriert und fand bei

den Mitgliedsunternehmen des

VSE ein grosses Interesse.

Befragung mit Rücklauf
Bis heute wurden Uber 200

dieser Arbeitsmappen abgegeben

und 70 Unternehmen haben

sich bis heute zu einer Mitgliedschaft

bei der Modellösung, die
eine jährliche Mitgliedsgebühr
von 150 Franken zur Folge hat,

angemeldet. Diese
Mitgliedsunternehmen beschäftigen mit
über 11 000 Mitarbeitern etwa
50% der in der Branche

beschäftigten Personen.

Eine kürzlich durchgeführte
Umfrage bei den damaligen
Bestellern der Arbeitsmappe,
die sich noch nicht für eine

Teilnahme an der VSE-Modell-

lösung entschlossen haben,

ergab bei einem Rücklauf von

knapp 30%, das heisst 40

Unternehmen, das folgende
Ergebnis:

• Die an der Rückmeldung
beteiligten Unternehmen

beschäftigen rund 20% der
in der Branche angestellten
Personen.

• 29 haben in der Zwischenzeit

mit der Umsetzung der

Anforderungen der Spezial-
richtlinie, basierend auf den

Anweisungen der Arbeitsmappe,

begonnen.

• 20 haben das Sicherheitskonzept

erarbeitet.

• 14 haben die Betriebsanalyse

vorgenommen.

• Sieben haben die Risikobewertung

vorgenommen.

• Nur zwei haben den daraus

resultierenden Massnahmen-

plan erstellt.

• Fünf haben ein Schulungskonzept

für die Ausbildung
ihrer Mitarbeiter erstellt.

• Sieben Unternehmen haben

sich für ein Vorgehen gemäss

der Subsidiärmethode
entschlossen, das heisst, sie sind

bereit, entsprechend der
Anzahl ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, stunden-

oder tageweise Arbeitsärzte,

Arbeitshygieniker und
Spezialisten der Arbeitssicherheit

zur Beurteilung der
Arbeitssicherheit ihres Betriebes

jährlich beizuziehen.

• Vier Unternehmen haben

sich entschlossen, anstelle
der VSE-Modellösung eine
andere Branchenlösung oder
eine selbstentwickelte eigene
Lösung anzuwenden.

• 20 Unternehmen überlegen
sich den Beitritt zur VSE-
Modellösung.

Diese Aufstellung zeigt, dass

die Umsetzung der Anforderungen

der Spezial-Richtlinie Nr.
6508 der EKAS auch bei den

Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft

nicht vorbildlich
vorgenommen wird. Die
SpezialRichtlinie wurde 1996 in Kraft
gesetzt, wobei den Betrieben
eine Frist bis zum 1. Januar 2000

gesetzt wurde, die entsprechenden

Massnahmen vorzukehren.

Arbeiten bei vielen Unternehmen

noch nicht abgeschlossen
Selbst bei den Unternehmen,

die sich zum Beitritt zur VSE-
Modellösung entschieden
haben, sind die Arbeiten erst bei
zwei Werken im Sinne der

Richtlinie abgeschlossen. Die
übrigen 68 Unternehmen sind
nach wie vor an der Erstellung
der Dokumentation, der
Absprache mit den Mitarbeitern
und an der Einführung der

notwendigen Schulungskurse.
Neben der Arbeitsmappe zur

Modellösung ist das

Sicherheitshandbuch des VSE ein

Werkzeug, das jedem Mitarbeiter,

der eine Führungsfunktion

hat, ausgehändigt werden sollte.
Zusammen mit der Sicherheitsagenda

- die jedem Mitarbeiter
mit eindrücklichen Bildern
plastisch vor Augen führt, welche
Gefahren in der täglichen Arbeit
lauern und wie Unfälle vermieden

werden können -, haben wir
zwei wesentliche Hilfsmittel,
die zur Umsetzung der

Anforderungen der Spezial-Richtlinie
Nr.6508 absolut notwendig sind.

Seminar für Sicherheitsbeauftragte

im November 1999

Die Kommission für Sicherheit

des VSE ist bestrebt, mit
zusätzlichen Arbeitshilfen, den

an der VSE-Modellösung beteiligten

Unternehmen die Umsetzung

der Anforderungen der

Spezial-Richtlinie in ihren
Betrieben zu unterstützen. Zudem
haben sich über 30 Spezialisten
der Arbeitssicherheit dem ASA-
Pool des VSE zur Mitarbeit
angeboten, die auch bereit sind,
den Unternehmen als

Arbeitsspezialisten dort zu helfen, wo
Unsicherheiten bestehen und

wo zur Risikoabklärung zusätzliches

Wissen und spezielle

Erfahrung notwendig ist.

Der VSE organisiert am
22. und 23. November 1999 in

Fürigen ein Seminar, welches

die Sicherheitsbeauftragte der

Unternehmen bezüglich ihrer

Aufgaben instruiert und das

notwendige Werkzeug vermittelt,

damit sie die gestellten
Anforderungen erfüllen können.

Beispiele zur Verbesserung der Arbeitssicherheit
~~ —> Das Besteigen von Holzmasten ist ohne

entsprechende Sicherung verboten! Ein

Holzmast ist gesichert durch beidseits

festverbundene Leitung mit mindestens
8 mm 0, gesichert durch Hebebühne
oder durch geeignete Abstützung im

oberen Drittel des Mastes.

Das zur Sicherung notwendige Werkzeug
(Gewicht des Pakets etwa 9 kg) ist durch
W. Kummer, Chefmonteur, Zollbrück,
entwickelt worden, durch die SUVA geprüft
(STEG) und wird jetzt im Markt eingeführt.
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